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Sachverhalt:

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hatte mit Bescheid vom 
16.08.2016 die bis 31.08.2021 befristete Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen 
zu gewerblichen Zwecken im Erlaubnisfeld Borsum erteilt. Rechtsinhaberin war zuletzt die 
Firma RDG Niedersachsen GmbH (siehe Mitteilungen 16-02960 und 17-04935). 

Mit einer Pressemitteilung vom 07.04.2021 teilte das LBEG mit, dass diese Erlaubnis 
aufgehoben wurde (https://www.lbeg.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/suche-
nach-erdol-und-erdgas-erlaubnis-fur-das-feld-borsum-i-offiziell-aufgehoben-199232.html). 
Als Grund gab die RDG Niedersachsen GmbH an, innerhalb dieses Gebietes kein technisch 
und wirtschaftlich förderbares Potenzial mehr zu sehen.
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Pressemitteilung                    Hannover, den 07.04.2021 

    
 

Suche nach Erdöl und Erdgas 
 

Erlaubnis für das Feld „Borsum I“ offiziell aufgehoben 
 
Die der RDG Niedersachsen GmbH zugeteilte Erlaubnis zur Aufsuchung von Kohlenwas-
serstoffen im Feld „Borsum I“ ist offiziell aufgehoben worden. Das Unternehmen hatte im 
Dezember 2020 die Erlaubnis, die sich über Teile der Landkreise Gifhorn, Peine, Wolfen-
büttel, Hildesheim, Celle, der Region Hannover sowie der Städte Salzgitter und Braun-
schweig erstreckte, an das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zurück-
gegeben. Als Grund gibt die RDG Niedersachsen GmbH an, innerhalb dieses Gebietes kein 
technisch und wirtschaftlich förderbares Potenzial mehr zu sehen. 
 
Die Erlaubnis war am 16. August 2016 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. August 
dieses Jahres erteilt worden. Sie hatte zuletzt nach einer Teilaufhebung eine Größe von et-
was mehr als 1200 Quadratkilometern und erstreckte sich ungefähr zwischen Burgwedel-
Engensen und Leiferde bei Gifhorn im Norden sowie zwischen Hildesheim-Bavenstedt und 
Salzgitter-Gebhardshagen im Süden. 
 
Die Aufhebung des Erlaubnisfeldes wurde gemäß § 19 Abs. 1 des Bundesberggesetzes 
(BBergG) beantragt. Mit der Bekanntgabe im Niedersächsischen Ministerialblatt ist die Auf-
hebung wirksam geworden. 
 
Bei einer bergrechtlichen Erlaubnis handelt es sich lediglich um das grundlegende Recht, in 
einem festgelegten Gebiet während eines bestimmten Zeitraums einen Rohstoff – hier Koh-
lenwasserstoffe – aufsuchen zu dürfen. Für technische Maßnahmen und damit den konkre-
ten Aufsuchungshandlungen müssen entsprechend dem BBergG weitere Anträge – soge-
nannte Betriebspläne – beantragt und in weiteren Verfahren zugelassen werden. 
 
 
Weitere Infos zum Thema Bergbauberechtigungen (Erlaubnisse/ Bewilligungen):  
http://lbeg.info/?pgId=9&WilmaLogonActionBehavior=Default 
 
 
 
 

 
 

Pressekontakt: Eike Bruns, Tel.: 0511 643 2274, Björn Völlmar, Tel.: 0511 643 3086,  

E-Mail: presse@lbeg.niedersachsen.de, Internet: http://www.lbeg.niedersachsen.de 

2 von 3 in Zusammenstellung

http://lbeg.info/?pgId=9&WilmaLogonActionBehavior=Default
mailto:presse@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/


3 von 3 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 Pressemitteilung des LBEG
	Anlage  2 Karte Erlaubnisfeld Borsum

